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Traktandenliste der Einwohnergemeindeversammlung vom 
Donnerstag, 12. Juni 2025, 20.00 Uhr, im Gemeindesaal 
_________________________________________________________ 

 

1. Genehmigung des Protokolls der Einwohnergemeindeversammlung vom 
Donnerstag, 3. Dezember 2024 

2. Investitionen, Genehmigung der Schlussabrechnungen 

➢ Rabatte Gemeindehaus 
➢ Sanierung Spielplatz Huggerwald 
➢ Vorprojekt Dorfstrasse 
➢ Planung Sanierung Hofzufahrt Botschenrüti 
➢ GEP, Gebiet Nord 
➢ Räumliches Leitbild 
➢ GWP, Umsetzung Sofortmassnahmen 

3. Jahresrechnung 2024 

- Kenntnisnahme Nachtragskredite 

- Genehmigung der Jahresrechnung 2024 mit folgenden Ergebnissen: 

➢ Ertragsüberschuss Allgemeiner Haushalt: Fr. 1'177'587.47 
➢ Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung Wasser Fr.        3'628.38 
➢ Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung Abwasser Fr.      12'478.49 
➢ Aufwandüberschuss Abfallbeseitigung Fr.      36'287.95 

- Einlage des Ertragsüberschusses Allgemeiner Haushalt in den Bilanzüberschuss 

4. Zweckverband Sozialregion Thierstein, Revision Statuten, Genehmigung 

5. Verschiedenes 

 
 
Das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 3. Dezember 2024 und die Unterla-
gen zu den Traktanden liegen auf der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme auf. 
Die Jahresrechnung 2024 ist auch auf unserer Homepage www.kleinluetzel.ch auf-
geschaltet. 
 
Wir freuen uns über eine rege Teilnahme. Im Anschluss an die Gemeindeversamm-
lung offeriert der Gemeinderat einen kleinen Imbiss. 
 
 
Der Einwohnergemeinderat 
 

  

http://www.kleinluetzel.ch/


Bemerkungen zu den Traktanden 
 

 
Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner 
 
Nachstehend finden Sie die wichtigsten Bemerkungen zu den Traktanden. 
 
Die detaillierten Unterlagen können Sie im Auflageordner auf der Gemeindeverwaltung einsehen. 
Die Jahresrechnung 2024 ist auch auf unserer Homepage www.kleinluetzel.ch aufgeschaltet. 
 
Protokoll 
 
Das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom Donnerstag, 3. Dezember 2024 wurde 
vom Gemeinderat am 18. März 2025 genehmigt und zuhanden der Gemeindeversammlung verab-
schiedet. 
 
Investitionen, Genehmigung der Schlussabrechnungen 
 
In den letzten Jahren konnten verschiedene Projekte bzw. Planungen abgeschlossen werden. Der 
Gemeinderat hat die Schlussabrechnungen an seiner Sitzung vom 20. Mai 2025 genehmigt. Die 
Schlussabrechnungen folgender Investitionen werden zur abschliessenden Genehmigung der Ge-
meindeversammlung unterbreitet. 
 

➢ Rabatte Gemeindehaus Bruttokredit Fr.   50'000.00 
➢ Sanierung Spielplatz Huggerwald Bruttokredit Fr.   85'000.00 
➢ Vorprojekt Dorfstrasse Bruttokredit Fr.   30'000.00 
➢ Planung Sanierung Hofzufahrt Botschenrüti Bruttokredit Fr.   10'000.00 
➢ GEP, Gebiet Nord Bruttokredit Fr. 180'000.00 
➢ Räumliches Leitbild Bruttokredit Fr.   30'000.00 
➢ GWP, Umsetzung Sofortmassnahmen Bruttokredit Fr. 104'000.00 

 
Jahresrechnung 2024 
 
Die Jahresrechnung 2024 weist bei einem Ertrag von Fr.7'258'731.30 und einem Aufwand von 
Fr. 6‘080'843.83 einen Ertragsüberschuss von Fr. 1'177'587.47 aus. Budgetiert war ein Auf-
wandüberschuss von Fr. 136'775.00. 
 
Somit schliesst die Jahresrechnung 2024 um Fr. 1'314'362.47 besser ab als im Budget vorgese-
hen. 
 
Der Ertragsüberschuss von Fr. 1'177'587.47 wird in den Bilanzüberschuss eingelegt. Somit beträgt 
der Bilanzüberschuss per 31.12.2024 Fr. 5'524'476.90. 
 
Zweckverband Sozialregion Thierstein, Revision Statuten, Genehmigung 
 
Die Statuten aus dem Gründungsjahr 2008 bilden in diversen Punkten nicht mehr die gesetzlichen 
Grundlagen ab, zumal insbesondere das Sozialgesetz in den letzten 17 Jahren einige Änderungen 
erfahren hat (so u.a. die Aufhebung der Vormundschaftsbehörden, Zentralisierung Asylsozialhilfe 
etc.). Die Überarbeitung der Statuten erfolgte in zwei Vernehmlassungen bei den Zweckverbands-
gemeinden (im November 2024 und März 2025). Die revidierten Statuten müssen von den Ge-
meindeversammlungen der Zweckverbandsgemeinden genehmigt werden. 
  

http://www.kleinluetzel.ch/


  



  





  



  



  



  



  



 


